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Die sind
Wir begeben uns damit, daß wir zu der vom Bundesrat

beschlossenen und auf 1. März 1945 in Kraft getretenen Auf-
hebung der Parteienverbote Stellung nehmen, keineswegs
auf den Weg des Politischen, den zu beschreifen einem
Armeeorgan nicht wohl zusteht. Von der Neuregelung wer-
den alle Schweizerbürger in gleicher Weise berührt, an ihr
sind alle in gleicher Weise interessiert und so wird die
Sache zu einer vaterländischen Angelegenheit, an der auch
der «Schweizer Soldat» nicht achtlos vorbeigehen kann.

Die Parteienverbote sind als vorübergehende Maßnahme
erlassen worden auf dringenden Wunsch der Armee oder
auf Anregungen und Postulate aus dem Schoß der eidge-
nössischen Räte. Die Maßnahme hat zweifelsohne zur Auf-
rechferhalfung der inneren Sicherheit wesentlich beigefra-
gen. So wenig angenehm die Aufstellung eines derartigen
Verbotes den verantwortlichen Behörden auch sein und so
sehr sie — auf den ersten Blick betrachtet — mit dem We-
sen der Demokratie auch im Widerspruch stehen mochte,
war sie doch vollauf gerechfferfigf. Sie haf sich denn auch
als außerordentlich nützlich erwiesen und hat, wie Bundesrat
von Steiger feststellte, wertvolle Dienste geleistet im Kampfe
gegen die Landesverräter.

Die Aufrichtung der Parteienverbote ermöglichte es, jeden
zu erfassen, dem die Zugehörigkeit zu einer verbotenen
Partei nachgewiesen werden konnte. Die Vornahme einer
besonderen Handlung zur rechtswidrigen Aenderung der ver-
fassungsmäßigen Ordnung der Eidgenossenschaff brauchte
ihm dabei nicht nachgewiesen zu werden. Die Aufhebung
des Verbotes macht es nötig, nunmehr in jedem einzelnen
Fall rechtswidrigen Handelns im Sinne der neuen Straf-
besfimmungen zum Schutze der verfassungsmäßigen Ord-
nung den genauen Nachweis der Rechtswirdigkeif zu er-
bringen.

Wie der Chef des Eidg. Justiz- und Polipeideparfements
feststellte, sind gegenwärtig keine Bewegungen oder Par-
feien in unserem Lande mehr täfig, die eine andere Staats-
form als die Demokratie auf die Fahne geschrieben haben.
Die extremen Rechtsorganisationen, aus deren Mitte ein er-
heblicher Teil der bereits abgeurteilten und noch zu ver-
urteilenden Landesverräter stammte, haben mit dem gegen
sie scharf geführten Kampf und dem Gang der außen-
politischen Ereignisse den Boden unter den Füßen verloren.
Die linksgerichteten Bewegungen aber proklamieren alle
die Grundsätze der Unabhängigkeit und Demokratie unseres
Landes. Ob diese Proklamationen nicht nur zeitbedingter
Opportunitätspolitik entspringen, sondern für alle Zeiten
ehrlich und aufrichtig gemeint sind, wird die Zukunft lehren.
Einstweilen haben wir uns an die gegebenen Zusicherungen
zu halfen.

So sind wir der grundsätzlichen Meinung, daß der vom
Bundesrat beschlossene Schritt zu begrüßen sei. Unter der
Tatsache des Krieges hat die persönliche Freiheit des
Schweizerbürgers in mannigfacher Beziehung eingeschränkt
werden müssen. Das höhere Interesse des Staates verlangte
diese Maßnahmen und darum wurden sie von Einsichtigen
auch begriffen. Diese einschränkenden Verbote sollen nun
aber nach und nach alle wieder fallen und keines soll einen

Tag länger aufrecht erhalten bleiben, als unbedingt nötig
ist. In einer gesunden Demokratie bedeutet jeder derartige,
zur richtigen Zeit unternommene Schritt dasselbe, was die
Wegnahme eines lästig werdenden Verbandes bei einem
Kranken ist: eine Erleichterung, die Rückkehr der Gewiß-
heit, daß es nun wieder vorwärts und aufwärts gehen wird.

Die Aufhebung der Parfeienverbote als erste Maßnahme
zur Wiederherstellung der uneingeschränkten Demokratie
müßte im jetzigen Augenblick noch als gewagtes Experi-
ment erscheinen, wenn nicht gleichzeitig Strafbestimmungen
gegen sfaafsgefährliche Handlungen von Einzelpersonen er-
lassen worden wären. Diese bedeuten eine notwendige Ver-
schärfung des Bundesratsbeschlusses vom 5. Dezember 1938

betreffend Maßnahmen gegen sfaafsgefährliche Umtriebe
und zum Schutze der Demokratie. Noch sind die gegen-
wärfigen außerordentlichen Zeiten voller Gefahren, zu de-
ren Bekämpfung die Besfimmungen des Schweizerischen
Strafgesetzbuch allein nicht ausreichen.

Die neuen Sfaafsschutzbestimmungen sind klar umschrie-
ben und ermöglichen es, jede einzelne gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung gerichtete Tat zu erfassen und zu be-
strafen. Art. 1 stellt jeden unter Strafe, der eine Handlung
vornimmt, die darauf gerichtet ist, «die verfassungsmäßige
Ordnung der Eidgenossenschaff oder der Kantone in rechts-
widriger Weise zu ändern oder zu gefährden» oder eine
Propaganda betreibt, die auf das nämliche Ziel gerichtet ist.

Gemäß Art. 2 der neuen Strafbestimmungen wird bestraft,
«wer öffentlich eine unwahre oder entstellende Behauptung
tatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, die darauf gerich-
tef ist, die innere oder äußere Sicherheit der Eidgenossen-
schaft zu gefährden, insbesondere die Interessen des Aus-
landes zum Nachteil der Schweiz zu unterstützen; wer öf-
fentlich in gemeiner Weise oder fortgesetzt die politischen
Einrichtungen der Eidgenossenschaft oder der Kantone, ins-
besondere ihre demokratischen Grundlagen verächtlich
macht oder die verfassungsmäßigen Staatsbehörden oder
ihre Mitglieder herabwürdigt, namentlich wer zu diesem
Zwecke unwahre oder entstellende Behauptungen taisäch-
licher Art aufstellt oder verbreitet; wer öffentlich in gemei-
ner Weise zum Haß gegen einzelne Bevölkerungsgruppen
in der Schweiz, insbesondere wegen ihrer Rasse, Religion
oder Staatszugehörigkeit aufreizt.»

Der Bundesrat hat in jedem einzelnen Fall über die Ein-
leitung einer gerichtlichen Verfolgung zu entscheiden. Er

betont, daß er dabei mit möglichster Zurückhaltung vor-
gehen werde. Weitherzige Anwendung der Strafbestimmun-
gen ist zu begrüßen; unsere Demokratie hat es nicht nötig,
jedem den Prozeß zu machen, der es auch nur wagt, an-
ders zu denken. Unwürdige Bespitzelung des einzelnen und
Polizeiterror sind noch nie Kennzeichen einer wahren De-
mokratie gewesen. Derartige Methoden überlassen wir je-
nen Staatsformen, die es nichf lassen können, die Demokra-
tie lächerlich zu machen. Uns genügt es, daß die neuen Be-
Stimmungen jenen gegenüber angewendet werden, die als

gefährliche Hetzer zu werten sind. Hier wünschen wir kräfti-
gen Zugriff nach dem bewährten Sprüchlein: «Greifst du in
ein Wespennest, dann scheu dich nicht und greife fesfl» M.

Umschlagbild: Der General mit dem Sieger des Fünfkampfes, Lt. Emil Keller in Zürich. (VI F 18046) Phot. E. Geißbühler, Winterthur.


	Die Parteienverbote sind aufgehoben

